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Nr. V. I. 1448/11. 15. K. 9t A.

Zweite Nachtrags-Nemtulllilg
zu der Bekanntmachung, betreffend

Bestandserhebung uvd Beschlagnahme von Kaut¬
schuk(Gummi), Guttapercha, Balata und Bsbrst
sowie von Halb- und Fertiqsabrikalen unter

Verwendung dieser Rohstoffe
(V . l . 663/6 . 15 . K. 9t A .).

Nachstehende Nachtrags -Verordnung wird im Aufträge teS
Kriegsministeriums auf Grund der Bekanntmachung über di .-
Sicherstellung von Kriegsbedarf von: 24. Juni 1915 (9fciö >3.-
Gefetzbl. S . 357 ff.) in Verbindung mit der Erweiterung vom
9. Oktober 1915 (Reichs -Gesctzbl. S . 645) hiermit zur All¬
gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß fede
Zuwiderhandlung gegen diese Bekanntmachung , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, nach ß 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf *) bestraft wird.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis in  zehntausend Mark wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen werwirkt find, bestraft:

1. %.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beifciie-

schafft, beflHidigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kaust oder ein anderes Veräußerung -; -- oder Erwerbkgestchäft
über ihn abschließt,

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhand -tt,

4 wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbxstimmungen
znwtdcrhandelt.

Die in der Bekanntmachung V. I. 663/6 . 15. K, R . A.
in 8 2 b unter VII genannten Gegenstände:

Klaffe 30 Fahrraddecken (montiert und unmontiert ) mit
Garantie,

Klaffe 32 Fahrradschläuche (montiert und unmontiert ) mit
Garantie,

soweit sie nach 8 5 der genannten Bekanntmachung melde-
pflichtig find, werden hiermit gemäß 8 4 der BundesratS-
verordnung über , die Sicherstellung von Kriegsbedarf dom
24. Juni 1915 beschlagnahmt.

Diese Gegenstände dürfen vom 4. Januar 1946 ab:
1. in Bahern nur noch an die Traindepots des I. und II.

Bayerischen Armeekorps,
2 jn Sachsen nur noch an die Königliche Munitionsfabrik

in Dresden,
3. in Württemberg nur noch an die Königlich Württem¬

berg ische Artillerie - und Traindcpot -Direktton,
4. in sämtlichen übrigen Bundesstaaten nur noch an die

Königliche Gewehrsabrik in Spandau
vier an deren durch schriftlichen Auftrag ausgewtefene Be¬
auftragte verkauft oder geliefert werden . Die Mclvepfiicht
nach Maßgabe der Bekanntmachung V. l . 663/6 . 15. K. R A.
an die Kanlfchnk-Meldestellc der Kriegs -Rohstoff-Abtcilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin W 9, Pots¬
damer Straße 10/11, bleibt bestehen.

Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in
Kraft . r.

Eoblcnz,  den 4. Januar 1916. (7962
Kommandantur von

Loblenz und Ehrenbreitsteiu.

B . A. 464/1/15.
Beschluß.

Der Bezirksausschuß hat in feiner Sitzung vom 22. Tezem-
te : 1915 beschlossen, bezüglich des Beginnes der Schonzeit
für Birk -, Hasel- und Fasanenhennen und der Einschränkung
oder Aufhebung der Schonzeit für Dachse und wilde Enten cs
für das Jahr 1916 bei den gesetzlichen Bestimmungen zu
belassen.

Der Bezirksausschuß zu Wiesbaden.
IDJ Lh 'i k 1 • SUni.



W. I. 761/12. 15. K. R. A.

Bekanntmachung,
betreffend

Beräußerurrgs -, Verarbeiturrgs - und
Bewegungsverbot für Web -, Trikot-,

Wirk- und Strickgarne.
Vom 31 . Dezember 1915.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß jede
Uebertretung der erlassenen Bekanntmachung , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind, nach Maßgabe der Bekanntmachungen über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf *) vom 24. Juni 1915 (RGBl . S.
357), vom 9. Oktober 1915 (RGBl . S . 645) und vom 25.
November 1915 (RGBl . S . 778), sowie der Bekanntmachun¬
gen über Vorratserhebungen **) vom 2. Februar 1915
(RGBl . S . 54), vom 3. September 1915 (RGBl . S . 549)
und vom 21. Oktober 1915 (RGBl . S . 648) bestraft wird.
— Auch kann die Schließung der Betriebe gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
dom Handel vom 23. September 1915 (RGBl . S . 603) an-
geordnet werden.

8 1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
31. Dezember 1915 in Kraft.

8 2.
Von der Bekanntmachnng betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:

sämtliche Vorräte ungefärbter , gefärbter , melierter

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände her-
auszngeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu
überbringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseitc-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußcrungs- oder Eriverbsgeschäft
über ihn abschließt;

8. wer der Verpflichtung,die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich, die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wiffentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich
die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten oder zu füh¬
ren unterläßt . Wer fahrläsiig die Auskunft, zu der er
auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der
gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Anga¬
ben macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
beilrast. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschrie¬
benen Lagerbüster einzurichten oder zu führen unterläßt.

A,  Webgarne, Trikotgarne und Wirkgarne (Kamm¬
garn , Streichgarn , Kammgarn mit Streichgarn ge¬
zwirnt ), gleichviel, ob diese Garne hergestellt sind
aus:

1. reiner Wolle, Kamelwolle , Mohair , Alpaka,
Kaschmir, ungewaschen, rückengewaschen, fabrik¬
mäßig gewaschen, karbonisiert , ohne oder mit
einem Zusatz von Kunstwolle;

2. Spinnstoffen aus reiner Schafwolle , Kamel¬
wolle, Mohair , Alpaka, Kaschmir, also Kamm¬
zug, Kämmlingen , Abgängen jeder Art aus
Wäscherei, Kämmerei, Kammgarn - und Streich¬
garnspinnerei , Weberei, Strickerei und Wirkerei,
ohne oder mit einem Zusatz von Kunstwolle;

3. aus Mischungen der unter 1 und 2 genannten
Spinnstoffe ohne oder mit einem Zusatz von
Kunstwolle.

B.  Strickgarne (Hand- und Maschinen-Strickgarne aus
Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn mit Streich-
garn gezwirnt ), gleichviel, aus welchen der unter
A genannten Spinnstoffe diese' Garne hergestellt
sind, ohne oder mit -einem Zusatz von Baumwolle
oder anderen pflanzlichen Spinnstoffen.
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§ 3. * ,
Veräusternngsverbot.

Tie in 8 2 bezeichneten Garne werden hiermit beschlag¬
nahmt . Ihre Veräußerung zu anderen als zu Heeres- oder
Marinezwecken ist vom 31. Dezember 1915 ab verboten.

Als Veräußerung zu Heeres- oder Marinezwccken gilt
nur die Veräußerung an die Kriegswollbedarf -Aktiengesell-
schaft, Berlin S .-W. 48, Verl . Hedemannstr . 3, oder die
mit Genehmigung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königl.
Preuß . Kriegsministeriums an Militär - oder Marinebehör¬
den getätigten Veräußerungen.

lieber jede Veräußerung von Garnen wird von der
Kriegswollbeoarf -Akt.-Ges. ein Veräußerungsschein in drei¬
facher Ausfertigung ausgestellt . Die Hauptausfertigung hat
der Veräußerer an das Webstoffmeldeamt (Wollbedarfs-
Prüfnngsstelle ) der Kriegs -Rohhstoff-Abteilung des Königl.
Preuß . Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Verl . Hede¬
mannstraße 11, unterschrieben und mit Firmenstempel ver¬
sehen, unverzüglich einzusenden. Nebenausfertigung 1 be¬
hält die Kriegswollbedarf -Akt.-Ges., Nebenausfertigung 2
hat der Veräußerer als Beleg aufzubewahren.

Von denjenigen Garnen , deren Ankauf die Kriegswoll-
bedarf-Akt.-Ges. ablehnt , sind innerhalb zwei Wochen nach
Empfang des ablehnenden Bescheides Muster unter genauer
Angabe der abgelehnten Mengen an die Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königl . Preuß . Kriegsministeriums , Sektion
IF. / . , Berlin S .-W. 48, Verl . Hedemannstraße 9/10,
zu senden. — Tie Kriegs -Rohstoff-Abteilung bestimmt über
die Verwendung dieser Garne oder gibt sie frei.

Die Eigentümer der in 8 2 bezeichneten Gegenstände
haben die Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis
zum 31. März 1916 ihre Bestände an die Kriegswollbedars-
Aktien-Gesellschaft veräußert haben. Ueber den von der
Kriegswollbedarf -Akt.-Ges. zu zahlenden Uebernahmepreis
entscheidet, falls eine gütliche Einigung nicht zustande--
kommt, das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf.

8 4.
Ausnahmen vom Beräutzernngsverbot.

Ausgenommen von den in 8 3 getroffenen Anordnungen
sind:

1. von den in 8 2 unter A aufgeführten Web-, Trikot-
und Wirkgarnen alle Noppen, Schleifen (Loop-Garne ),
und solche Garne , welche mit einem oder mehreren
aus pflanzlichen Fasern hergestellten Fäden gezwirnt
sind;
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2. von den in 8 2 unter B aufgeführten Strickgarnen
a) alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben zum

Zwecke der eigenen Verarbeitung befindlichen
Mengen,

b) 10 vom Hundert der Vorräte , die sich beim Inkraft¬
treten der Anordnungen dieser Bekanntmachung be¬
reits in Warenhäusern zum Kleinverkaus und zum
Verkauf an Hausgewerbebetriebe , und 30 vom Hun¬
dert der Vorräte , die sich beim Inkrafttreten der An¬
ordnungen dieser Bekanntmachung in sonstigen offe¬
nen Ladengeschäftenzum Kleinverkauf und zum Ver¬
kauf an Hausgewerbebetriebe befanden.

Diese Ausnahmen von dem Veräußerunzsverbot greifen
jedoch nur hinsichtlich der in Ziffer 1 bzw. 2 b näher
bezeichneten Gegenstände und Mengen dann Platz, wenn

aa ) die Gegenstände, welche in Ziffer 2 b dieses Para¬
graphen näher bezeichnet sind, zum Kleinverkaus un¬
mittelbar für die Verarbeitung im Haushalt und zum
Verkauf an Hausgewerbebetriebe auch weiterhin wirk¬
lich seilgehalten tveroen,

üb) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in Ziffer
1 und 2 b dieses Paragraphen näher bezeichneten
Gegenstände jeweils nicht höher bemessen wird , als
der zuletzt vor dem Inkrafttreten dieser Bekannt¬
machung von demselben Verkäufer erzielte Verkaufs¬
preis.

Wer trotz dieser Vorschriften die von dem Beräuße-
rungsverbot ausgenommenen Mengen zurückhält oder höhere
Verkaufspreise fordert , hat sofortige Enteignung der Waren
zu gewärtigen.

Weitere Freigaben von Vorräten der in 8 2 unter B
näher bezeichneten Strickgarne , soweit sie sich beim Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung in Warenhäusern und son¬
stigen offenen Ladengeschäften zum Kleinverkauf und zum
Verkauf an Hausgewerbebetriebe befanden, sind in Aussicht
genommen. Einzelanträge auf Freigabe sind zu unter¬
lassen, weil sie nicht berücksichtigt werden können.

8 8. !
Verarbeitungs - und Berwendungsverbot.
Das Färben , Zwirnen , Verweben, Verstricken, Ver¬

wirken, sowie jede andere Art der Verarbeitung und Ver¬
wendung der in ß2 bezeichneten Garne ist nach dem 31.
Dezember 1915 verboten.

Nach dem 31. Dezember 1915 ist das Färben , Zwirnen,
Verweben, Verstricken, Verwirken , sowie jede andere Art
der Verarbeitung und Verwendung nur zur Herstellung
solcher Erzeugnisse gestattet , deren Anfertigung vom König¬
lich Preußischen Kriegsministerium , Reichsmarineamt , Be¬
kleidungs-Beschaffungsamt oder von sonstigen Militär - und
Marinebehörden , unmittelbar oder durch Vermittlung des
Kriegs -Garn - und Tuchverbandes E. V., des Kciegs-Woi-
lach-Verbandes , des Kriegs -Decken-Verbandes , des Kriegs-
Wirk- und Strickverbandes , des Kriegsausschusses für warme
Unterkleidung (Reichstagsgebäude), sämtlich in Berlin , und
der Vereinigung des Wollhandels , Leipzig, in Auftrag ge¬
geben worden ist.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Auf¬
trägen der Heeres- oder Marineverwaltung ist zu führen.
Er gilt nur als geführt, wenn der Abnehmer der Halb- oder
Ganzerzeugnijse dem Lieferer einen amtlichen Belegschein
(8 9) in doppelter Ausfertigung ordnungsgemäß ausgesüllt
und unterschieben übergibt , der von der Heeres- oder Ma¬
rinebehörde bestätigt und von der Wollbedarfs -Prüfungs-
stelle mit Genehmigungsvermerk versehen ist. Eine Aus¬
fertigung des Belegscheines behält die Wollbedarfs -Prü-
fungsstelle, die zweite hat der Lieferer als Beleg aufzube¬
wahren.

Die Verarbeitung eigener Bestände der inj 8 2 unter A
genannten Garne zu Heeres- oder Marinezwecken muß bis
zum 31. März 1916 erfolgt sein.
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~ 8 «- 1
Ausnahmen vom Berarbeitnngs - und

Berwendungsverbot.
Ausgenommen von den in 8 5 getroffenen Anordnungen

sind
1. diejenigen Mengen der in 8 2 bezeichneten Garne , die

sich vor dem 31. Dezeinber 1915 bereits im Web-, Wirk-
oder Strickprozeß befanden;

2. diejenigen Mengen, lvelche die Kriegs-Rohstoff-Abtei--
lung des Kriegsministeriums aus ihren Beständen
durch:

Verein Deutscher Tuch- und Wolllvarenfäbrikanten
E. V.,

Verband der Fabrikanten von Damenkonfektions - und
Kostümstossen E. B.,

Verband Sächsisch-Thüringischer Webereien E. B.
Verband Elsässischer Wollwebereien E. B .,
Verband der Fabrikanten halbwollener und wollener

Stoffe E. V.,
Verband Deutscher Krimmer - und Wollplüschsabri»

kanten E. V.,
Verband Deutscher Möbelstoff- und Moquettewebe-

reien,
Verband Lausitzer und Schlesischer Orleanslvebereien,
Allgemeine Deutsche Zanellakonvention,
Verband Deutscher Seidenwebereien Düsseldorf,
Belgischer Fabrikanten -Berband , Barmen,

verkauft hat;
3. die in 8 4 Ziffer 1 und 2 a von dem Veräußerungs¬

verbot ausgenommenen Garne;
4. 10 vom Hundert der Bestände jeden Eigentümers nach

dem Stande vom 31. Dezember 1915 von den in 8 2 p4
ausgefüh'rten Web-, Trikot - und Wirkgarnen , soweit sie
nicht ohnehin nach Ziffer 1—3 dieses Paragraphen vom
Verarbeitungs - und Verwenvungsverbot ausgenommen
sind;

5. die in 8 ^ Ziffer 2 b bezeichneten Strickgarne , sobald
sie im Wege des Kleinverkaufs in den Haushalt oder
in Hausgetverbebetriebc übergegangen sind.

§ 7.
Bewegnugsverbot.

Jeder Wechsel im Gewahrsam der in 8 2 bezeichneten
Garne ist verboten.

8 8.
-lusnahmen vom Bewegungsverbot.

Ausgenommen von dem Bewegungsverbot des 8 7 ffind:
1. diejenigen Mengen Garne , welche an die Kriegswoll-

bedars-Aktiengesellschaft veräußert worden sind oder
künftig veräußert werden (siehe 8 3),,

2. die Mengen , auf welche die Verarbeitungs - und Vcr-
tvencmngserlaubnis des 8 5 Absatz' 2 Anwendung findet,

3. diejenigen Mengen , die nach 8 4 und 8 6 vom Vcr-
äußerungs -, Verarbeitungs - und Verwendungsverbot
ausgenommen sind und nach Maßgabe der Anord¬
nungen in 8 4 und 8 6.

8 9.
Belegscheine.

Vordrucke der amtlichen Veräußerungsscheine (8 3) und
Belegscheinc (8 5) sind bei dem Webstoffmeldeamt der
Kriegs-Rohstvff-Abteilung des Kgl. Preuß . Kriegsministe¬
riums , Berlin S .-W. 48, Verl . Hedemannstraße 11, anzu¬
fordern . In der Anforderung ist genau anzugeben, welcher
Schein gewünscht wird . Tie Anforderung ist mit deutlicher
Unterschrift , genauer Adresse und Firmenstempel zu ver¬
sehen.

8 10.
Anträge «nd Anfragen.

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen
'Anfragen und Anträge sind mit der Kopfschrift „Verwew
dungsverbot für Garne " an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung,
Sektion W. / ., Berlin S .-W. 48, VeA. Hedemannstr . 9/10,
zu richten.



Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich
preußische Kriegsministerium , Kriegs -Rohstofs-Abteilung,
Sektion W. / ., ausschließlich zuständig.

S?erlitt , den 31. Dezember 1915.
Kgl. Preußisches KriegSministerinm.

gez. von Wandel.
Dresden , den. 31. Dezember 1915.

Kgl. sächsisches KriegSministerinm.
gez. von Wilsdorf

München, den 31. Dezember 1915.
Kgl. Bayrisches KriegSministerinm

gez. Kreß von Kresfenstein.
Strittgart , den 31. Dezember 1915.

Kgl. Württemb. Kriegsministerium.
gez. von Marchtaler.

* * *

Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen Kriegs¬
ministerien wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht.

Coblenz, den 31. Dezember 1915.
Kommandantnr von

Coblenz und Ehrenbreitstein.

J .-Nr. II. 12985 . Diez,  den 3. Januar 1916.
An die Herren Standesbeamten

der Landgemeinden.
Bctr . -Kriegs st erbefälle.
Die mit Verfügung vom 28. April d. Js ., J .-Nr . II.

4249 — Kreisblatt Nr . ,103 angeordnete Vorlage der Nach¬
weisung über standesamtlich beurkundete Kriegsstxrbefälle, die
nicht durch Vermittlung des Herrn Ministers des Innern an-
gezeigt worden sind, wird in Erinnerung georacht und mit
wendender Post erwartet.

Eventl. ist Fehlanzeige zu erstatten.
Der Vorsitzende des KreiSausschnfieS.

Duderftadt.

Wiesbaden,  den 23. Dezember 1915.
Bekanntmachung

l. 11325. Am 13. Dezember d. Js . hier gestohlen:
1 Fahrrad, Marke „Wanderer Nr. 20", Fabr.-Nr. 107878,
schwarzer Rahmen, etwas nach mtten gebogene Lenk¬
stange mit schwarzen Handgriffen, Freilauf , vernickelte
Felgen.

I. 11480. Am 17. Dezember d. IS . hier gestohlen:
1 Fahrrad, Marke „Viktoria", Fabr .Nr. 276350, schwarzer
Rahmen.

Nm Nachforschung wird ersucht.
Der Polizei - Präsident.

AB.
Wetz.

Erledigung.
Das in dem Ausschreiben vom 14. Dezember 1915 unter

I. 11200 aufgesühtte Fahrrad Marke „Viktoria, " Fabr.Nr.
315472 oder 315484 ist ermittelt.

Nichtamtlicher Teil.
Des Kaisers Dank an Falkenhayn.

WTB . Berlin,  31 . Dez. Der Kaiser hat an den
Chef des  G e n e r a l st a b s des Feldheeres folgendes
Handschreiben gerichtet:

Großes Hauptquartier , den 31. Dezember 1915. Wein
lieber General v. Falkenhahn!  Ich will das Jahr

1915 nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch einmal mit
Dankbarkeit der großen militärischen Erfolge zu gedenken,
die uns mit Gottes Hilfe in demselben beschicden gewesen
sind. Im Westen die Winterschlacht in der Cham-
p a g n e,  die siegreichen Kämpfe in Flandern , die große
H-erbstschlacht bei La Bassee und A rras,  im Osten
die durch die endgültige Befreiung Ostpreußens gekrönte
Masurens  chlacht , der Siegeszug in Polen  und Kur-
l a n d , der in Anlage und Durchführung gleich bewunderns¬
werte Feldzug in G a l i z i e n und zum Schluß die glänzen¬
den Operationen auf dem Balkan -Kriegsschauplatz, das
alles sind, um nur die größten hervorzuhebon, Leistungen,
die in ihrer ganzen, vollen Bedeutung zu würdigen erst
einer später» Geschichtsschreibung Vorbehalten sein wird.
Schon heute aber ist auszuspreche», daß neben der zähen
Tapferkeit und dem Heldenmut der Truppen , sowie ihrer
mustergültigen , hervorragenden Führung der planvollen,
tatkräftigen und dvrausschauenden Arbeit der Ober-
sten Heeresleitung  das Verdienst hierfür gebührt.
Unter Ihrer vorbildlichen, sichern Leitung hat der deutsche
Generalstab seine oft erprobte Tüchtigkeit von neuem be¬
wiesen und sich im alten Rufe bewährt . Ihnen und Ihren
Mitarbeitern gilt daher heute im besondern mein Tank
und meine höchste Anerkennung.  Ich weiß deshalb
auch, daß ich, wie ich mit dem deutschen Volke auch im
kommenden Kriegsjahr der Umsicht und Tatkraft der Fichrer
und der Tapferkeit unserer unvergleichlichen Truppen mit
ruhiger Zuversicht vertraue , so auch weiterhin auf Ihre
Hilfe mich unbedingt verlassen und auf Ihre erprobte
Einsicht bauen kann. gez. Wilhelm.

An den General der Infanterie und Chef des General¬
stabs des Feldheeres v. Falkenhahn a la suite des 4.
Garde -Regiments zu Fuß.

Handel und Gewerbe.
XDieNotlagedesdeutschenHotelqewerbeS.

Der Jnternatwnale Hotelbesitzerverein hat im Namen seiner
deutschen Mitglieder eine Eingabe an dc« Reichskanzler ge¬
richtet, in der ans die Notlage des deutschen Hotelgewerbes
hingewiesen wird. Er bittet um eine staatliche Kredit-
Hilfe,  die in ähnlicher Weise organisiert werden soll, wie
sie schon in Oesterreich-Ungarn besteht. Schließlich soll nach
den Wünschen des Vereins der B .indesrrt durch eine Not¬
stand  s d e r o r d n u n g b e st i m m e n, laß die innerhalb des
Deutschen Reichs erhobene Gewerbesteuer der Gemeinden, be¬
sonders aber solche örttichen Stenern , die in Preußen auf
Grund düs 8 29 des Kommunalabgabengcjetzeserhoben werden,
während des Krieges den Hotelgewerbesteuerzahlern-ins iweit
zu erlassen sind, als die veranlagten Beträge 20 Prozent vom
jährlichen Reinertrag des Geschäfts übersteigen. Der Rein-

! 'Wag ;tp::rc zu ermitteln nach Abzug sämtlicher Unkosten schvie
auch aller übrigen zur Erhebung gelangenden Steuer « nnv
Abgaben.

Vermischte Nachrichten.
Berlin,  29 . Dez. (Zeni . Bln .) Die Bekanntmachung

über die Ausprägung von eisernen Zehnstsennig-
stü cken [vcfagt : Der Reichskanzler wird ermächtigt , außer¬
halb der im 8 8 des Münzgesetzesvom 1. Juni 1909 für die
Ausprägung von Nickel- und Kupfermünzen bestimmten
Grenze Zehnpfcnnigstücke aus Eisen bis zur Höhe von
10 Millionen Mark Herstellen zu lassen. Im übrigen finden
aus diese Miinzen die für die Zehirpfennigstückeaus Nickel
geltenden Vorschriften mit folgenden Maßgaben ent¬
sprechende Anwendung : a) Die Zehnpfennigstückeaus Eisen
werden zu 280 Stück aus einem Kilogramm ausgebracht,
b) Sie tragen auf der Schriftseite über der Zahl „10" die
Umschrift „Deutsches Reich" und unter dieser Zahl das
Wort „Pfennig " in wagrechter Stellung , darunter die
Jahreszahl , auf der andern Seite statt der Schnureinfas¬
sung einen Perlenkceis . Tie Zehnpsennigstücke ans Eisen
sind spätestens zwei Jahre nach Friedensschluß
außerKurs zusetzen.
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